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 Veröffentlicht am 27.05.1982

Norm

ABGB §1298

ABGB §1319a

Rechtssatz

Eine bloß generelle Weisung (hier: Verschlossenhalten eines Tores der Lawinengalerie vor einem Tunnel der

Tauernautobahn bei niedrigen Temperaturen wegen Vereisungsgefahr der Fahrbahn durch Luftströmungen) kann

nicht als hinreichende Erfüllung einer obliegenden Sorgfaltsp;icht im Sinne § 1319 a ABGB angesehen werden, wenn

die Einhaltung dieser Weisung nicht in zumutbarer Weise kontrolliert wird.
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